
Anlage Langzeitkonto

Dienstvereinbarung zur Einführung eines Langzeitkontos

(gem. § 10 Abs. 6 KAVO 2008)

zwischen
der

_________________________________________________

nachfolgend: Dienstgeber

und

der Mitarbeitervertretung,

___________________________________________________

nachfolgend: Mitarbeitervertretung

Zwischen dem Dienstgeber und der Mitarbeitervertretung wird für die Einrichtung von
Zeitwertkonten folgende Vereinbarung geschlossen:

1. Die nachfolgenden „Richtlinien für Zeitwertkonten“ sind Bestandteil dieser Ver-
einbarung.

2. Diese Vereinbarung tritt am in Kraft.

3. Diese Vereinbarung kann mit einer Frist von sechs Monaten zum Jahresende in
Schriftform gekündigt werden, erstmals zum Ablauf des dritten Jahres seit Inkraft-
treten.
Wird diese Vereinbarung nicht gekündigt, verlängert sich ihre Laufzeit um weitere
drei Jahre. Sie ist dann erstmals wieder zum Ablauf des dritten Jahres ihrer weite-
ren Geltungsdauer kündbar.
In der Kündigungserklärung sind der Grund für die Kündigung und der Umfang, mit
dem sie sich auswirken soll, anzugeben.

Ort, Datum

Dienstgeber Mitarbeitervertretung t
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Präambel

Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird durch diese Vereinbarung die Möglichkeit eröffnet, im Wege
von ZeitWertKonten Arbeitsentgeltbestandteile und / oder den Geldwert bereits geleisteter Arbeitszeit teil-
weise in Wertguthaben einzubringen und erst zu einem späteren Zeitpunkt abzurufen. Die ZeitWertKonten
werden ausschließlich in Geldwerten geführt. Diese Geldwerte werden vom Dienstgeber durch Kapitalan-
lagen (Investmentfondsanteile und / oder Versicherungsprodukt) rückgedeckt und gegen Insolvenz gesi-
chert, soweit gesetzlich erforderlich.

Die Wertguthaben auf den ZeitWertKonten können beispielsweise verwendet werden:

π für mehrmonatige, sozial abgesicherte Freizeitblöcke mit beliebiger Verwendungsmöglichkeit

π für eine Verkürzung der Lebensarbeitszeit,

π für vorübergehende Teilzeit mit finanziellem Ausgleich, d.h. für eine vorübergehende Reduzierung
der Arbeitszeit (z.B. zur Kinderbetreuung oder zur Betreuung pflegebedürftiger, nahestehender
Personen),

π für eine eventuelle Erhöhung der betrieblichen Altersversorgung (bAV),

Diese Vereinbarung legt die Bedingungen des Entstehens, der Weiterentwicklung, der Verwendung, der
Verwaltung, der Rückdeckung und ggf. der Insolvenzsicherung der Wertguthaben fest. Abweichende Re-
gelungen in einzelnen Arbeitsverträgen sind nicht möglich. Diese Vereinbarung geht individuellen Verein-
barungen vor.

Wenn sich die rechtlichen Rahmenbedingungen, insbesondere die gesetzlichen Regelungen zum Arbeits-,
Sozialversicherungs- und Steuerrecht, ändern, werden Dienstgeber und deren Mitarbeitervertretung un-
verzüglich mit dem Ziel zusammentreten, eine den geänderten Rahmenbedingungen entsprechende An-
passung dieser Vereinbarung umzusetzen.

Im folgenden Text wird, um die Lesbarkeit zu vereinfachen, stets die männliche Form verwandt. Gemeint
sind aber immer weibliche und männliche Mitarbeiter(innen).
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Teil I: Konzeption der ZeitWertKonten und Wertguthaben

§ 1
Persönlicher Anwendungsbereich, Laufzeit

(1) Diese Vereinbarung gilt für alle unbefristet beschäftigten Mitarbeiter, soweit sie seit mindestens sechs
Monaten in einem ununterbrochenen Beschäftigungsverhältnis stehen. Das vereinbarte monatliche
Bruttoarbeitsentgelt dieser Mitarbeiter muss die gesetzliche Grenze der geringfügigen Beschäftigung
(derzeit EUR 400,00) übersteigen. Ein Mindestalter wird nicht festgelegt.

(2) Diese Vereinbarung gilt nicht für die zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten.

(3) Der Mitarbeiter hat die Teilnahme an dieser Vereinbarung schriftlich erklären. Er kann mit einer Frist
von sechs Wochen zum Quartalsende durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Dienstgeber kündi-
gen. Maßgeblich ist das Zugangsdatum der Kündigung.

§ 2
Ansparvereinbarung

(1) Für jeden teilnehmenden Mitarbeiter ist ein gesondertes Konto über sein Wertguthaben einzurichten
(ZeitWertKonto), das nach Maßgabe der Regelungen dieser Vereinbarung zu führen ist.

(2) Über die konkret in das Wertguthaben einzubringenden oder zu entnehmenden Leistungen - insbe-
sondere Art, Höhe und Zeitpunkt der Leistung - ist unter Einbeziehung dieser Vereinbarung jeweils
einzelvertraglich mit dem Mitarbeiter eine gesonderte Vereinbarung (sog. Ansparvereinbarung) zu tref-
fen, die zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform bedarf. Die Ansparvereinbarung muss jeweils einen aus-
drücklichen Verzicht auf die Auszahlung der einzustellenden Entgelte enthalten.

(3) Die Ansparvereinbarung ist spätestens sechs Wochen vor Quartalsende abzuschließen, so dass die
Ansparphase zum nächstfolgenden Quartalsanfang beginnen kann. Spätere Änderungen der Anspar-
vereinbarung sind ebenfalls spätestens sechs Wochen vor Quartalsende mit Wirkung zum nächstfol-
genden Quartalsanfang zu vereinbaren.

(4) Die Ansparvereinbarung wird für ein Jahr abgeschlossen. Danach kann sie mit Wirkung für die Zukunft
binnen einer Frist von sechs Wochen zum Quartalsende durch einseitige, schriftliche Erklärung des
Mitarbeiters gegenüber dem Dienstgeber beendet werden. Für die Wahrung der Frist kommt es auf
den rechtzeitigen Zugang der Erklärung an.

§ 3
Langzeitkonto, Umwandlung , Anlageformen

(1) Das ZeitWertKonto wird ausschließlich zum langfristigen Wertausgleich gebildet. Es handelt sich um
ein Langzeitzeitkonto. Gleitzeitkontenregelungen und andere Regelungen, die einen kurzfristigen Aus-
gleich für geleistete Mehrarbeit bzw. Überstunden in einem Zeitraum von bis zu einem Kalenderjahr
regeln, sind von dieser Vereinbarung nicht erfasst. Eine etwaige gegenwärtige oder künftige Vereinba-
rung zur Arbeitszeit und zur Arbeitszeitflexibilisierung bleibt deshalb unberührt. Zeitenguthaben bis zu
45 Stunden jährlich aus einem Arbeitszeit- oder Gleitzeitkonto können gutgeschrieben werden.
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(2) In das ZeitWertKonto können von dem Mitarbeiter geleistete und noch nicht vergütete Arbeit (Zeitwer-
te) und weitere Ansprüche auf Arbeitsentgelt (Geldwerte) eingestellt werden. Hierzu zählen aus-
schließlich (Katalog der Ansparkomponenten):

π a) Teile des laufenden Bruttoarbeitsentgelts in Höhe von maximal 10 %, wobei dem Mitarbeiter
ein monatliches Bruttoarbeitsentgelt verbleiben muss, das die jeweilige gesetzliche Grenze der
geringfügigen Beschäftigung (zur Zeit: EUR 400,00) übersteigt.

π b) Jahressonderzahlung

π c) vereinbarte besondere Entgelte,

π d) Einmalzahlungen,

π e) der Geldwert von geleisteten Überstunden, soweit diese nach einer etwaigen, derzeit oder
künftig geltenden Vereinbarung zur Arbeitszeit und zur Arbeitszeitflexibilisierung abgerechnet
oder ausgezahlt werden und die Einstellung in das Wertguthaben der entsprechenden Verein-
barung nicht widerspricht,

π f) der Geldwert eines Urlaubsanspruches, soweit er den gesetzlichen Mindesturlaub über-
steigt.

(3) Das ZeitWertKonto wird in Geldwerten geführt. Zeitwerte werden in Geldwerte umgewandelt.

(4) Das Wertguthaben wird durch den jeweiligen Dienstgeber angelegt, und zwar in einem Versicherungs-
produkt:

Der Dienstgeber schließt als Versicherungsnehmer einen speziellen Versicherungsvertrag zur
Rückdeckung des Wertguthabens ab. Der teilnehmende Mitarbeiter ist versicherte Person. Alle Er-
trägnisse stehen dem teilnehmenden Mitarbeiter zu.

(5) Der Mitarbeiter erhält nach Maßgabe der gesetzlichen Regelungen einen Kontoauszug über die Höhe
des ihm individuell zuzurechnenden Wertguthabens.

§ 4
Insolvenzsicherung

Die Insolvenzsicherung entfällt, soweit über das Vermögen des Dienstgebers nicht das Insolvenzverfahren
eröffnet werden kann, da der Dienstgeber als Körperschaft des öffentlichen Rechts konstituiert ist. Bei
Dienstgebern, die der Insolvenzsicherung unterliegen, regelt das Nähere die Anlage Insolvenzsicherung.

Teil II: Ansparprozess

§ 5
Ansparphase: Einbringung von Werten in das Wertguthaben

(1) Ein Geldwert wird in Höhe des Entgeltanspruchs zum Zeitpunkt der Wertstellung in das Wertguthaben
eingestellt. Dies gilt gleichermaßen für aus Zeitwerten (Überstunden, Urlaub) umgewandelte Geldwer-
te. Entgeltansprüche im Sinne dieser Regelung sind im Zeitpunkt der Einstellung in das Wertguthaben
bereits unbedingt verdiente Arbeitsentgeltansprüche. Vorauszahlungen und Abschläge können erst
dann eingestellt werden, wenn und soweit ein endgültiger Entgeltanspruch besteht.
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(2) Der nach Abs. 1 einzustellende Betrag setzt sich zusammen aus dem Arbeitsentgelt des Mitarbeiters
zuzüglich der darauf entfallenden Beiträge des Dienstgebers zur Sozialversicherung bis zur Höhe des
Gesamtsozialversicherungsbeitrages. Der Gesamtsozialversicherungsbeitrag ist nach den Vorschriften
des Sozialgesetzbuches zu ermitteln und zu sichern.

(3) Die Einstellung von Geldwerten in das Wertguthaben erfolgt zum vereinbarten Zeitpunkt der Abrech-
nung des Arbeitsentgelts.

(4) Die Einstellung von Geldwerten in das Wertguthaben ist ohne Einfluss auf Zahlungen des Dienstge-
bers aufgrund weiterer Vereinbarungen (wie z.B. einer eventuellen Vereinbarung zur betrieblichen Al-
tersversorgung).

(5) Eingestellte Beiträge des Dienstgebers zur Sozialversicherung sind nur in denjenigen Entnahmefällen
an die Sozialversicherungsträger zu entrichten, wenn eine gesetzliche oder sonstige rechtliche Pflicht
(z.B. durch Satzung) zur Entrichtung von Beiträgen besteht. Auf diese Bestandteile des Wertgutha-
bens besteht darüber hinaus kein eigenständiger Anspruch des Mitarbeiters. Dies gilt nicht für die auf
die Arbeitgeberbeiträge entfallenden Erträge; diese stehen dem Mitarbeiter zu.

(6) Die nach Maßgabe der Ansparvereinbarung nach § 2 dieser Vereinbarung in das Wertguthaben einzu-
stellenden Geldwerte werden durch den Dienstgeber dokumentiert.

Teil III: Verwendung des Wertguthabens, Freistellungsphase, Entnahme

§ 6
Möglichkeiten der Verwendung durch den Mitarbeiter

(1) Das Wertguthaben steht allein dem Mitarbeiter zu. Der Mitarbeiter kann das vorhandene Wertgutha-
ben – neben den gesetzlich vorgegebenen Verwendungsmöglichkeiten - ausschließlich wie folgt ver-
wenden (Katalog der Verwendungsmöglichkeiten):

a) im Regelfall für eine einvernehmliche, unentgeltliche, zeitlich befristete Freistellung vom Dienst/von
der Arbeitsleistung (Freistellungsphase). Die Freistellungsphase muss eine Mindestdauer von ei-
nem Monat haben. Hinsichtlich Dauer und Beginn der Freistellungsphase sind die betrieblichen Er-
fordernisse zu berücksichtigen.

b) zur Aufstockung von Leistungen der betrieblichen Altersversorgung im Rahmen der für die Ent-
geltumwandlung geltenden gesetzlichen Regelungen gemäß §§ 7 Abs. 1a, 23b Abs. 3a SGB IV.
Kann das Wertguthaben wegen der Beendigung der Beschäftigung auf Grund verminderter Er-
werbsfähigkeit, des Erreichens einer Altersgrenze, zu der eine Rente wegen Alters beansprucht
werden kann, oder des Todes des Beschäftigten nicht mehr für Zeiten einer Freistellung von der
Arbeitsleistung verwendet werden, kann es stattdessen (nach gegenwärtiger Rechtslage und vor-
behaltlich einer Gesetzesänderung) sozialversicherungsbeitragsfrei für Zwecke der betrieblichen
Altersversorgung verwendet werden, sofern ein hierfür geeigneter Durchführungsweg vereinbart
ist, der eine Einmalzahlung ermöglicht.

π c) für eine zeitlich befristete Arbeitsentgeltzahlung im Fall einer Langzeiterkrankung oder einer
zeitlich befristeten Erwerbsminderung zur Erhöhung der sonstigen vom Mitarbeiter bezogenen
Leistungen,

π d) für eine - im Unterschied zu vorstehend lit. b) - nicht sozialversicherungsbeitragsfreie Auf-
stockung von Leistungen der betrieblichen Altersversorgung im Rahmen der für die Entgelt-
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umwandlung geltenden gesetzlichen Regelungen, und zwar schon vor Erreichen der gesetzli-
chen Altersgrenze, soweit und solange dadurch nach den steuerrechtlichen Vorschriften kein
Zufluss (und damit keine Steuerpflicht) beim Vertragspartner entsteht.

π e) ausnahmsweise und in Härtefällen für die Auszahlung eines Nettobetrages bei fortbeste-
hendem Arbeitsverhältnis (ohne Freistellung) und ohne dass die Teilnahme am Modell selbst
beendet wird.

(2) Nach den geltenden gesetzlichen Regelungen sind Steuern und Sozialversicherungsbeiträge aus dem
Wertguthaben erst bei Auszahlung abzuführen.

(3) Ansprüche des Mitarbeiters auf die Verwendung des Wertguthabens unterliegen nicht der Verjährung.
Ausschlussfristen gelten nicht. Ein Verfall zum Nachteil des Mitarbeiters tritt nicht ein.

(4) Während der Freizeitphase wirken sich Arbeitsunfähigkeitstage kostenneutral aus. Die Freizeitphase
wird um die Arbeitsunfähigkeitstage verlängert. Für den Nachweis der Arbeitsunfähigkeit gilt § 5 EFZG.

§ 7
Freistellungsphase

(1) Eine Freistellung ist unter Berücksichtigung der betrieblichen Erfordernisse hinsichtlich des Beginns
und der Dauer der Freistellung möglich. Der Dienstgeber entscheidet über den Antrag des Mitarbeiters
auf Freistellung innerhalb von einem Monat nach Eingang des Antrags

(2) .Der Mitarbeiter hat einen Wunsch auf Freistellung im Sinne des § 6 Abs. 1 lit. a) dieser Vereinbarung
frühzeitig anzukündigen. Er hat die Freistellung mindestens drei Monate vor dem gewünschten Beginn
der Freistellungsphase schriftlich zu beantragen. Kürzere gesetzliche Fristen für einen Freistellungs-
sachverhalt bleiben unberührt. Lehnt der Dienstgeber die beantragte Freistellung ab, hat er schriftlich
die entgegenstehenden betrieblichen Erfordernisse (Gründe für die Ablehnung) binnen einer Aus-
schlussfrist von einem Monat ab Stellung des Antrages zu benennen. Hat der Dienstgeber die Gründe
nicht benannt, gilt der Antrag auf Freistellung als genehmigt. Zu den benannten Gründen für die Ab-
lehnung ist die Mitarbeitervertretung auf Verlangen des Mitarbeiters zu hören.

(3) Der Antrag auf Freistellung gilt zugleich als Antrag auf Entnahme aus dem Wertguthaben.

(4) Während der Freistellungsphase erhält der Mitarbeiter aus dem Wertguthaben durchgängig ein monat-
liches Entgelt. Die konkrete Höhe des monatlichen Entgelts in der Freistellungsphase ist zuvor schrift-
lich zu vereinbaren. Wird keine Vereinbarung getroffen, gilt das durchschnittliche Arbeitsentgelt (Brut-
tomonatsentgelt) der vorausgegangenen zwölf Kalendermonate als vereinbart. Jahressonderzahlung,
Einmalzahlungen bzw. besonders vereinbarte Entgelte bleiben bei der Berechnung des durchschnittli-
chen Arbeitsentgeltes unberücksichtigt.

§ 8
Störfälle

(1) Kommt es nicht zur planmäßigen Verwendung des Wertguthabens für eine Freistellungsphase, liegt
nach dem Gesetz ein sogenannter (sozialversicherungsrechtlicher) Störfall vor. Dies ist insbesondere
dann der Fall, wenn das Arbeitsverhältnis vorzeitig aufgrund von Kündigung, Erwerbsminderung oder
Tod endet.
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(2) Im Todesfall ist das Wertguthaben zum Geldwert vererblich. Es handelt sich nach gegenwärtiger ge-
setzlicher Regelung um nach dem Einkommensteuergesetz zu versteuerndes Arbeitseinkommen.
Steuern sind nach den Besteuerungsmerkmalen des Erben von diesem zu entrichten.

(3) Im Fall des Arbeitgeberwechsels kann das Wertguthaben zum Geldwert übertragen werden, sofern bei
dem neuen Arbeitgeber die tatsächlichen und rechtlichen Voraussetzungen für die Übernahme vorlie-
gen. Im Übrigen finden die gesetzlichen Regelungen Anwendung. In diesem Fall werden auch die ein-
gestellten Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung mit auf den neuen Arbeitgeber übertragen, so-
weit zwingende gesetzliche Regelungen dem nicht entgegenstehen.

(4) Im Störfall wird das Wertguthaben nach den jeweils geltenden gesetzlichen Regelungen aufgelöst.
Eine Verwendung zur Aufstockung von Leistungen der betrieblichen Altersversorgung ist unter den
Voraussetzungen des § 23b Abs. 3a SGB IV und der für die Entgeltumwandlung geltenden Regelun-
gen möglich.

Teil IV: Administration

§ 9
Verwaltung, Abwicklung und Datenschutz

(1) Der Dienstgeber ist berechtigt, die Verwaltung und Abwicklung der ZeitWertKonten der Mitarbeiter auf
einen ZeitWertKonten-Administrator zu übertragen.

(2) Der Dienstgeber und der Administrator sind jeweils berechtigt, ein beauftragter Rechenzentrums-
betreiber zum Zweck der Umsetzung dieser Vereinbarung einzuschalten. Der Dienstgeber und der
Administrator sind jeweils berechtigt, beauftragte Dritte (Auftragnehmer im Sinne des Bundesdaten-
schutzgesetzes - BDSG) für die technische Abwicklung, insbesondere für die Auftragsdatenverarbei-
tung, einzuschalten. Die Erfüllung der datenschutzrechtlichen Anforderungen ist sicher zu stellen.

Der Dienstgeber ist berechtigt, die sachkundige Beratung der Mitarbeiter auf einen Berater zu übertra-
gen.

(3) Der Dienstgeber ist berechtigt, dem Administrator und dem Berater - zweckgebunden - die für die Um-
setzung dieser Vereinbarung (Administration der Wertguthaben und Beratung des Mitarbeiters) erfor-
derlichen personenbezogenen Daten der teilnehmenden Mitarbeiter zu übermitteln. Der beauftragte
Administrator ist zur Speicherung, Verarbeitung, Nutzung der vorstehend genannten Daten und ihrer
Übermittlung, an einen von ihm beauftragten Rechenzentrumsbetreiber und an den Berater berechtigt,
jedoch ausschließlich zum Zweck der Umsetzung dieser Vereinbarung.

(4) Der Berater ist zur Speicherung, Verarbeitung und Nutzung der vorstehend genannten Daten berech-
tigt, jedoch ausschließlich zum Zweck der Umsetzung dieser Vereinbarung. Die Erfüllung der daten-
schutzrechtlichen Anforderungen ist sicher zu stellen. Im Übrigen dürfen die vorstehend genannten
Daten zu keinem anderen Zweck genutzt oder verarbeitet werden. Zu einer Übermittlung an weitere,
hier nicht genannte Beteiligte, Personen oder Firmen bedarf es einer weiteren vorherigen, schriftlichen
Einwilligung des Mitarbeiters. Die Speicherung, Verarbeitung, Nutzung oder Übermittlung personenbe-
zogener Daten aufgrund gesetzlicher Regelungen bleibt unberührt.

(5) Die Durchführung ist ausschließlich über die Ecclesia Versicherungsdienst GmbH sowie der ihr ver-
bundenen Unternehmen möglich.
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§ 10
Kosten

(1) Die Kosten der Durchführung dieser Vereinbarung werden zwischen teilnehmenden Mitarbeitern und
Dienstgeber wie folgt aufgeteilt:

(2) Einrichtungskosten trägt der Dienstgeber nach gesonderter Vereinbarung.

(3) Betriebskosten:

Der Dienstgeber trägt für die Kosten der Störfallabrechnung (€ 20,00 pro Störfallabrechnung und A r-
beitnehmer).

Der Dienstgeber trägt die Kontoführungsgebühr pro Mitarbeiter und Monat in Höhe von € 2,50. 

Hinweis:

Die angegebenen Kosten sind netto. Die gesetzliche Umsatzsteuer ist , soweit sie anfällt, jeweils hin-
zuzurechnen.


